
Besondere Geschäftsbedingungen für das Standcatering

1. Diese besonderen Geschäftsbedingungen ergänzen die allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
sämtliche Lieferungen, Leistungen und Angebote der Fa. Lehrieder-Catering-Party-Service GmbH 
& Co. KG (Fa. Lehrieder), Messezentrum 1, 90471 Nürnberg, vertreten durch die Geschäftsführer 
Jürgen Lehrieder, René Lehrieder und Dr. Nadine Lehrieder im Bereich des Standcaterings. Ab-
weichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen von Kunden 
werden auch bei Kenntnis derselben auf  Seiten der Fa. Lehrieder nicht Vertragsbestandteil.

2. Angaben der Fa. Lehrieder zu Sortiment, Verpackungseinheiten und Preisänderungen erfolgen 
unter Vorbehalt erforderlicher und zumutbarer Abweichungen.

3. Bei telefonischer Beauftragung durch den Kunden verpflichtet sich dieser nach Aufforderung 
hierzu und Kenntnisnahmemöglichkeit von diesen Geschäftsbedingungen (AGB) den schriftlich 
zusammengefassten Auftrag mit Geltung dieser AGB schriftlich zu bestätigen.

4. Die Preise aus Angeboten der Fa. Lehrieder sind zu verstehen zuzüglich der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer. Diese hält sich an diese Preise zwei Monate nach Angebotsabgabe, bei individuellen 
Angeboten 30 Tage, gebunden, sofern das Angebot nicht schriftlich widerrufen wird. Danach sind 
die Preise als freibleibend zu verstehen.

5. Aufträge des Kunden können gegenüber der Fa. Lehrieder kostenfrei nur bis eine Woche vor 
Messebeginn schriftlich storniert werden. Bei einem Rücktritt des Kunden weniger als eine Woche 
vor Messebeginn hat dieser  80 %, bzw. 90 % des vollen Preises bei einem Rücktritt ab einem 
Tag vor Messebeginn zu bezahlen. Dem Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten, dass der Fa. 
Lehrieder kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

6. Das Standcatering beschränkt sich auf den Bereich des Messegeländes der NürnbergMesse. 
Lieferungen können nicht in die dort befindlichen Restaurants oder Kongressräume erfolgen.

7. Getränkelieferung: Getränke werden durch die Fa. Lehrieder vorgekühlt auf Kommission ge-
liefert. Die Mindestabnahme beträgt ein Gebinde. Getränke werden von der Fa. Lehrieder  nach 
Verbrauch berechnet. Im Rahmen der Erstbestellung von Getränken erfolgt die Auslieferung 
kostenfrei einen Tag vor Messebeginn im Laufe des Nachmittags. Für die Anlieferung weiterer 
Getränke während der Messezeit wird eine Transportkostenpauschale von 10,00 EUR pro Anliefe-
rung vereinbart. Nachlieferungen können jederzeit in Auftrag  gegeben werden. Die Fa. Lehrieder 
ist bemüht diese zeitnah zu erledigen.

Zurückgegebene Getränke werden grundsätzlich von der Fa. Lehrieder abgerechnet. Die Rückgabe 
ist allerdings nur in vollen Kästen möglich und ansonsten ausgeschlossen. Die Fa. Lehrieder ist 
berechtigt pro im Lieferzustand zurückgereichtem Getränkekasten eine Aufwandspauschale von 
5,00 EUR abzurechnen, maximal jedoch 30,00 EUR insgesamt für alle zurückgereichten Kästen. 
Der Kunde hat das Recht der Fa. Lehrieder geringere Kosten als die vorgenannten Pauschalen 
nachzuweisen. 



Einwegleergut wird nicht zurückgenommen. Der Kunde ist verpflichtet Mehrwegleergut an die Fa. 
Lehrieder zurückzugeben. Nicht zurückgereichtes Leergut wird dem Kunden mit dem Pfandwert 
in Rechnung gestellt. Alternativ ist die Fa. Lehrieder berechtigt pro Kasten Leergut 5,00 EUR pau-
schalierter Schadenersatz geltend zu machen. Der Kunde hat das Recht der Fa. Lehrieder einen 
geringeren Schaden nachzuweisen.

Der Kunde hat das Recht während und unmittelbar im Anschluss an die Messe den Verbrauch zu 
prüfen und sich zu diesem Zwecke das Leergut und die angelieferten Getränke von Mitarbeitern 
der Fa. Lehrieder zeigen zu lassen. Macht er von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gelten die 
von der Fa. Lehrieder abgerechneten Getränke als von dem Kunden verbraucht. Der Kunde hat 
das Recht die Richtigkeit der Verbrauchsangaben der Fa. Lehrieder und die darauf gestützte 
Abrechnung zu widerlegen. 

8. Speisen werden von der Fa. Lehrieder nach vorliegender Mengenbestellung gemäß gültiger 
Preisliste der Fa. Lehrieder berechnet. Die Mindestabnahme für Speisen beträgt 10 Stück je Sorte.

9. Reklamationen insbesondere über Fehlmengen und nicht bestellte Artikel sind am Übergabe-
ort sofort dem Standcateringbeauftragten der Fa. Lehrieder durch den Kunden zu melden. Spä-
tere Reklamationen können wegen fehlender Nachprüfungsmöglichkeiten nicht mehr akzeptiert 
werden.

Der Kunde hat die gelieferte Ware bei deren Eingang auf Mängel betreffend ihre Art und Beschaf-
fenheit hin unverzüglich zu untersuchen. Er hat der Fa. Lehrieder sämtliche Mängel unverzüglich 
nach Lieferung  anzuzeigen. Ein zunächst nicht erkennbarer Mangel ist mitzuteilen sobald er sich 
zeigt. Unterläßt der Unternehmer diese Anzeigen dann gilt die Ware hinsichtlich dieser Mängel 
als genehmigt und Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen. Bei Weinen stellen natür-
liche Ausscheidungen wie Kristalle, Depot oder Weinstein keinen Mangel dar.

Die Fa. Lehrieder leistet für Mängel der Ware zunächst nach ihrer Wahl Gewähr durch Nacherfül-
lung, d.h. Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Andere Ansprüche des Unternehmers sind aus-
geschlossen. Die Verjährungsfrist für die vorstehenden Ansprüche beträgt ein Jahr ab Lieferung 
der Ware.

Die Fa. Lehrieder behält sich vor, soweit dem Kunden zumutbar, einzelne Teilleistungen durch 
solche vergleichbarer Art und Qualität in gleicher Menge zu ersetzen. Handelsübliche Abwei-
chungen sind von dem Kunden hinzunehmen. Bei Weinen sind Jahrgangsveränderungen möglich. 
Ansprüche des Kunden aus Gewährleistungsrecht oder wegen Nichterfüllung sind in diesem 
Rahmen ausgeschlossen.

10. Schadenersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn kein vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Handeln oder pflichtwidriges Unterlassen vorliegt. Nur bei Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten haftet die Fa. Lehrieder auch für jede Fahrlässigkeit. Dies jedoch nur bis 
zur Höhe des vorhersehbaren Schadens. Es besteht kein Anspruch des Kunden auf entgangenen 
Gewinn, Schadenersatzansprüche Dritter, sowie auf sonstige mittelbare und Folgeschäden. Der vorste-
hende Haftungsausschluss gilt auch für Angestellte, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Fa. Lehrieder.



11. Die Rechnungen der Fa. Lehrieder sind sofort und ohne jeden Abzug am Ende der Messe in 
bar oder mit Kreditkarte zahlbar. Bis zur vollständigen Bezahlung der Ware, gilt diese als unter 
Eigentumsvorbehalt geliefert. Aussteller aus dem Ausland haben ihre Rechnung ebenfalls nach 
Messeschluss bar oder mit Kreditkarte zu begleichen. Die Fa. Lehrieder ist jederzeit berechtigt 
angemessene Vorschüsse auf die zu erwartenden Kosten von dem Kunden zu verlangen. 

Aufrechnungsrechte stehen dem Kunder gegenüber der Fa. Lehrieder nur zu, wenn seine Gegen-
ansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von dieser anerkannt sind. Gleiches gilt 
für Zurückbehaltungsrechte

Der Kunde ist verpflichtet der Fa. Lehrieder schon vor Messebeginn den korrekten Firmensitz und 
die Rechnungsanschrift mitzuteilen. Die Fa. Lehrieder ist berechtigt bei erforderlich werdenden 
Zweitversendungen von Rechnungen aufgrund falsch mitgeteilter Anschriften eine pauschale Be-
arbeitungsgebühr von 25,00 EUR abzurechnen. Der Kunde hat das Recht der Fa. Lehrieder gerin-
gere angefallene Kosten nachzuweisen.

12. Durch den Kunden von der Fa. Lehrieder angemietete Gegenstände hat der Kunde am Ende 
der Messe sortiert den Beauftragten der Fa. Lehrieder zu übergeben. Zu diesem Zweck hat 
der Kunde sich am Ende der Messe wegen einer Übergabe mit der Fa. Lehrieder unter Tel. 
0911-86066114 in Verbindung zu setzen. Fehlt Mietequipment oder wird dieses beschädigt, dann 
hat der Kunde Schadenersatz in Höhe des Wertes zu leisten. Wird Mietequipment unsortiert 
übergeben, ist die Fa. Lehrieder berechtigt die angefallenen Personalkosten für das Sortieren 
von dem Kunden zu verlangen.

13. Erfüllungsort ist der Ort der Messe: Nürnberg. Als Gerichtsstand wird Nürnberg vereinbart. Mit 
Auftragserteilung gelten diese besonderen Geschäftsbedingungen als anerkannt. 

Salvatorische Klausel: Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, berührt das die 
Gültigkeit der anderen Klauseln nicht. Ist eine Klausel dieser Bedingungen nur in einem Teil un-
wirksam, so behält der andere Teil seine Gültigkeit. Die Parteien sind gehalten, eine unwirksame 
Klausel durch eine wirksame Ersatzbestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Vertragsbedingung möglichst nahe kommt.


